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§ 4 KDV 1967 Reifen und
Schneeketten

 KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Auf Rädern laufende Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h und Anhänger, mit

denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h überschritten werden darf, müssen mit Luftreifen oder mit diesen

hinsichtlich der Elastizität gleichwertigen Reifen versehen sein.

2. (2)Ein Reifen gilt als einem Luftreifen gleichwertig, wenn sich seine lineare Eindrückung in radialer Richtung durch

einen parallel zur Reifenachse eingestellten zylindrischen festen Körper von 100 mm Durchmesser bei der

Verdopplung einer radial wirkenden Anpressungskraft von 1000 N je 1 cm Reifenbreite, gemessen an der

Auflagefläche des Reifens auf der Felge, ändert:

von 590 mm

bis

650 mm um 13'4 mm,

von 651 mm

bis

720 mm um 13'3 mm,

von 721 mm

bis

800 mm um 13'2 mm,

von 801 mm

bis

930 mm um 13'1 mm,

von 931 mm

bis

1090 mm

um

13 mm,

von 1091 mm

bis

1320 mm

um

12'9 mm,

von 1321 mm

bis

1640 mm

um

12'8 mm.

1. (3)Gefederte Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und gefederte

Anhänger, mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten werden darf, sowie ungefederte

Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 16 km/h und ungefederte Anhänger, mit

denen eine Geschwindigkeit von 16 km/h nicht überschritten werden darf, dürfen mit Reifen versehen sein, deren

Flächenpressung 80 N/cm² nicht übersteigt. Die höchste zulässige Radlast darf bei diesen Fahrzeugen 1000 N je 1

cm Grundflächenbreite des Reifens nicht überschreiten.

1. 1.bei Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, ausgenommen

Motorfahrräder, und bei Anhängern, mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h überschritten werden

darf, am gesamten Umfang mindestens 1,6 mm,
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2. 2.bei Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h und Anhängern, mit denen

eine Geschwindigkeit von 25 km/h überschritten werden darf, jeweils mit einem höchsten zulässigen

Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg mindestens 2 mm,

3. 3.bei Motorfahrrädern mindestens 1 mm,

4. 4.bei Reifen, die für die Verwendung als Schnee- und Matschreifen oder als Schnee-, Matsch- und Eisreifen

bestimmt sind, sofern sie gemäß einer straßenpolizeilichen Anordnung oder gemäß § 102 Abs. 8a KFG 1967

verwendet werden, mindestens 5 mm bei Reifen in Diagonalbauart oder mindestens 4 mm bei Reifen in

Radialbauart und

5. 5.bei Reifen, die für die Verwendung als Schnee- und Matschreifen oder als Schnee-, Matsch- und Eisreifen

bestimmt sind, bei Kraftfahrzeugen und Anhängern mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von

mehr als 3 500 kg, sofern sie gemäß einer straßenpolizeilichen Anordnung oder gemäß § 102 Abs. 8a

KFG 1967 verwendet werden, mindestens 6 mm bei Reifen in Diagonalbauart oder mindestens 5 mm bei

Reifen in Radialbauart betragen.

Reifen von Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen müssen mit Indikatoren versehen sein. Diese

müssen an mindestens vier gleichmäßig über den Umfang des Reifens verteilten Stellen so angeordnet sein, dass

sie dauerhaft und deutlich erkennbar machen, ob die Mindesttiefe der Hauptprofilrillen von 1,6 mm erreicht oder

unterschritten ist. Die Reifen dürfen keine mit freiem Auge sichtbaren bis zum Unterbau des Reifens reichenden

Risse oder Ablösungen der Lauffläche oder der Seitenwände aufweisen.

1. 1.Bauart und Beschaffenheit:

1. a)Die Reifen müssen in Radialbauweise mit Stahlgürtel ausgebildet sein.

2. b)Spikes dürfen nur in fabriksneue oder nach einer Runderneuerung ungebrauchte Reifen und nur

nach den Richtlinien des Reifenerzeugers (Runderneuerers) in die von diesem hiefür bestimmten

Löcher eingesetzt sein.

3. c)Spikes müssen im Reifen so angebracht sein, daß der Abstand der Spikes von der Karkasse des

Reifens mindestens 1 mm beträgt und daß das Verbleiben der Spikes in der richtigen Lage im Reifen

bei dessen üblicher Verwendung zu erwarten ist.

4. d)Spikes müssen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit den Richtlinien des Reifenerzeugers entsprechen.

5. e)Die Zahl der in einem Reifen angebrachten Spikes darf bei Reifen, die für Felgen mit einem

Durchmesser von nicht mehr als 33 cm (13 Zoll) bestimmt sind, 110, bei anderen Reifen 130 nicht

überschreiten.

6. f)Das Gewicht eines Spikes darf 2 g nicht überschreiten.

7. g)Der Flanschdurchmesser eines Spikes darf 6,5 mm, bei Spikes aus Verbundmaterial Alu/Stahl und

Kunststoff/Stahl jedoch 8,3 mm nicht überschreiten.

8. h)Spikes dürfen bei neuen Reifen über die Lauffläche des Reifens nicht weniger als 1 mm und nicht

mehr als 1,5 mm hinausragen.

9. i)Der Querschnitt des über die Lauffläche hinausragenden wirksamen Teiles des Spikes darf bei

rundem Querschnitt dieses Teiles einen Durchmesser und bei eckigem Querschnitt dieses Teiles eine in

der Diagonalrichtung gemessene größte Breite von 1,2 mm nicht unterschreiten und von 3 mm nicht

überschreiten.

2. 2.Verwendung:

1. a)Spikesreifen dürfen nur bei Kraftwagen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht

mehr als 3500 kg und bei mit solchen Kraftwagen gezogenen Anhängern verwendet werden, deren

höchste zulässige Achslasten je 1800 kg nicht übersteigen.

2. b)Fahrzeuge dürfen nur dann mit Spikesreifen versehen sein, wenn alle Räder, die Kräfte auf die

Fahrbahn übertragen, Spikesreifen aufweisen.

3. c)Spikesreifen dürfen in den Sommermonaten (Juni, Juli, August und September) nicht verwendet

werden.

4. d)Die Verwendung von Reifen, bei denen Spikes mehr als 2 mm über die Lauffläche hinausragen, ist

unzulässig.

5. e)An Fahrzeugen, die mit Spikesreifen versehen sind, muß hinten auf einer Tafel oder auf dem

Fahrzeug selbst ein nach dem Muster der Anlage 1e ausgeführtes Zeichen senkrecht zur



Längsmittelebene des Fahrzeuges, annähernd lotrecht und vollständig sichtbar angebracht sein; wenn

das Fahrzeug nicht mehr mit Spikesreifen versehen ist, ist das Zeichen ganz oder teilweise abzudecken

oder zu entfernen.
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